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Anhang 92 
 
Persönliche Gebrauchsgegenstände der Reisenden und zu Sportzwecken ein- 
geführte Waren 
 
Erläuternde Liste 
 
A. Persönliche Gebrauchsgegenstände der Reisenden 

   1. Kleidung; 

   2. Toilettenartikel; 

   3. Persönlicher Schmuck; 

   4. Photoapparate und Filmkameras mit einer angemessenen Anzahl von 
  Filmen und Zubehör; 

   5. tragbare Vorführungsgeräte für Diapositive und Filme und deren Zubehör 
  sowie eine angemessene Anzahl von Diapositiven oder Filmen; 

   6. Videokameras und tragbare Videoaufnahmegeräte mit einer angemesse- 
  nen Anzahl von Bändern; 

   7. tragbare Musikinstrumente; 

   8. tragbare Plattenspieler mit Schallplatten; 

   9. tragbare Tonaufnahme- und Tonwiedergabegeräte (einschliesslich Dik- 
  tiergeräte) mit Bändern; 

 10. tragbare Rundfunkempfangsgeräte; 

 11. tragbare Fernsehgeräte; 

 12. tragbare Schreibmaschinen; 

 13. tragbare Rechenmaschinen; 

 14. tragbare Personal Computer; 

 15. Ferngläser; 

 16. Kinderwagen; 

 17. Rollstühle für Behinderte; 

 18. Sportausrüstung wie Zelte und andere Campingausrüstung, Angelgerät, 
  Bergsteigerausrüstung, Taucherausrüstung, Sportfeuerwaffen mit Muni- 
  tion, Fahrräder ohne Motor, Kanus oder Kajaks von weniger als 5,5 m 
  Länge, Skier, Tennisschläger, Surfbretter, Windsurfer, Golfausrüstung, 
  Flugdrachen, Paragleiter; 

 19. tragbare Dialyseapparate und ähnliche medizinische Apparate sowie Ein- 
  wegzubehör; 

 20. andere offensichtlich persönliche Gegenstände 
 
B. Zu Sportzwecken eingeführte Waren 

 A. Ausrüstungsgegenstände für Leichtathletik, wie 

  - Hürden; 

  - Speere, Diskusse, Stäbe, Gewichte, Hämmer. 
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       B.   Ausrüstungsgegenstände für Ballspiele, wie 

        - Bälle aller Art; 

        - Tennisschläger, Schlaghölzer, Keule, Stöcken und ähnliches; 

        - Netze aller Art; 

        - Torpfosten. 

       C.   Ausrüstungsgegenstände für Wintersport, wie 

        - Skier und Stöcke; 

       - Schlittschuhe; 

        - Rodelschlitten und Rennschlitten ("bobsleighs"); 

        - Eisstockausrüstung ("Curling"). 

      D.   Sportkleidung, Sportschuhe, Sporthandschuhe, Kopfbedeckungen für 
        den Sport usw. aller Art. 

       E.   Ausrüstungsgegenstände für Wassersport, wie 

        -  Kanus und Kajaks; 

        - Segel- und Ruderboote, Segel, Ruder, Paddel; 

        - Surfbretter und Segel. 

       F.   Motorfahrzeuge und -boote, wie Kraftfahrzeuge, Motorräder, Motor- 
        boote. 

       G.   Ausrüstungsgegenstände für verschiedene Veranstaltungen, wie 

        - Sportwaffen und Munition; 

        - Fahrräder ohne Motor; 

        - Pfeile und Bogen; 

        - Fechtausrüstung; 

        - Gymnastikausrüstung; 

        - Kompasse; 

        - Sportmatten und Tatami-Matten; 

        - Ausrüstung für Gewichtheben; 

        - Reitausrüstung und Sulkies; 

        - Paragleiter, Flugdrachen, Windsurfer; 

        - Bergsteigerausrüstung; 

        - Musikkassetten für Veranstaltungen. 

       H.   Hilfsaustüstungsgegenstände, wie 

      - Mess- und Anzeigegeräte; 

      - Apparate für Blut- und Urinuntersuchungen.   


